
Elterninfos: (Stand April 2024) 
  
Lehrmittel (Bücher usw.): 
Im Rahmen der Lehrmittelfreiheit werden die benötigten Lehrmittel 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir bitten darum, die Bücher einzubinden 
und sorgsam damit umzugehen. Bei Beschädigung oder Verlust werden 
wir entsprechenden Ersatz einfordern. Eine entsprechende Liste kann bei 
den Klassenlehrerinnen eingesehen werden. 
 

Krankheit: 
Wir bitten um sofortige Mitteilung durch Klassenkameradinnen oder 
Klassenkameraden. Die offizielle Entschuldigung sollte dann persönlich, 
über einen Brief oder über eine E-Mail erfolgen. Bitte teilen Sie uns hierbei, 
wenn möglich, auch kurz mit, wie lange Ihr Kind voraussichtlich fehlen 
wird. Bei längerer Krankheit (mehr als 10 Tage) kann ein ärztliches Attest 
verlangt werden. 
 
Beurlaubung: 
Eine Beurlaubung außerhalb der Ferien ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. Bei mehr als zwei Unterrichtstagen bedarf es 
eines schriftlichen Antrags bei der Schulleitung, ansonsten ist die 
Klassenlehrerin zuständig. 
Liegt die Beurlaubung (aus wichtigen familiären Gründen!) direkt vor oder 
nach einem Ferienblock, so ist eine Genehmigung nur einmal während der 
Grundschulzeit möglich! Es werden hierbei nur trifftige familiäre Gründe 
akzeptiert, da es so das Schulgesetz in Baden-Württemberg vorsieht. 
Hierfür benötigen wir einen schriftlichen Antrag, der von der Schulleitung 
genehmigt werden muss. 
 

Unfallmeldung: 
Grundsätzlich für jeden Schulunfall oder einen Unfall auf dem direkten 
Schulweg, bei dem ein Schüler ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muss, 
besteht Anzeigepflicht durch die Schule. Bitte benachrichtigen Sie uns also 
sofort! 
 
Fundsachen: 

Fundsachen und Kleidungsstücke werden bei unserem Hausmeister, 
Herrn Margataj eine angemessene Zeit lang deponiert und am Ende des 
Halbjahres und am Ende des Schuljahres ausgelegt. Die am Ende des 
Halbjahres/Schuljahres übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden einem 
guten Zweck zugeführt oder entsorgt.        


